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 Heidelberg, den 02. Okt. 2015 

Stellungnahme Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nahversorgungsmarkt 
Kranichweg“
Hier:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nahversorgungsmarkt Kranichweg“ in Heidelberg – 

Pfaffengrund; Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken 
wenn folgende Punkte beachtet werden: 

Auf Grundstücken, auf denen Fette, ..... in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen 
zur Abscheidung dieser Stoffe einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. sein. 
Die ist bei der Planung von Gastronomischen Betrieben, Mensen, Verkaufskiosken, ...  zu be-
rücksichtigen.  

Generell sind an der der Einleitungsstelle des Abwassers in die öffentliche Kanalisation die Vor-
schriften der Abwassersatzung der Stadt Heidelberg, insbesondere die Grenzwerte nach § 5 
Abs.2 einzuhalten. 

An der östlichen Gebäudegrenze verlaufen öffentliche Kanäle. In den öffentlichen Kanälen ist 
vor und nach der Baumaßnahme eine TV Beweissicherung durchzuführen. Die Einstiegs-
schächte müssen für Wartungs- und Reinigungsarbeiten zugänglich bleiben und dürfen nicht 
überbaut werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen  F e u r e r  
Dipl.-Ing. (FH) 
Abteilungsleiter, Abwasserüberwachung 





Amt für Umweltschutz, Heidelberg, den 2.10.2015
Gewerbeaufsicht und Energie 31.3 Hg

18120

AV.:
An

Amt 61

Vorentwurf B-Plan und Vorentwurf Begründung zum vorhabenbezogenen B-Plan 
Nahversorgungsmarkt Kranichweg
Hier: Gemeinsame Stellungnahme von Amt 31

- Untere Immissionsschutzbehörde
- Abteilung Energie
- Untere Bodenschutzbehörde
- Untere Wasserschutzbehörde
- Untere Naturschutzbehörde

Gegen den o.g. Vorentwurf bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die folgenden
Punkte bitten wir in den Text aufzunehmen bzw. zu berücksichtigen:

Energie:

1. Die Wärmeversorgung erfolgt vorrangig durch Fernwärme, sofern ein Anschluss 
möglich ist. Eine zusätzliche Nutzung der Solarenergie zur Wärmeversorgung ist 
zulässig. Außerhalb von Fernwärmeversorgungsgebieten soll vorrangig eine 
vorhandene Erdgasversorgung genutzt werden.

2. Die Bebauung erfolgt im Passivhausstandard. Ausnahmen vom Passivhausstandard 
sind dort möglich, wo dieser technisch nicht sinnvoll oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist. Dies kann insbesondere im gewerblichen Bereich der Fall sein, wenn 
die Verbrauchsschwerpunkte nicht bei der Wärme, sondern beim Strom oder der 
Kühlung liegen. In diesen Fällen soll durch nutzungsspezifische Energieeffizienz-
Konzepte eine vergleichbare Umweltbilanz erzielt werden. 

3. Für Gebäude mit gewerblicher Nutzung sind für die Bereiche Stromeffizienz und 
sommerlicher Wärmeschutz/Kühlung Konzepte zur rationellen Energienutzung und 
Umsetzungsstrategien zu entwickeln und mit dem Amt für Umweltschutz, 
Gewerbeaufsicht und Energie abzustimmen.

Immissionsschutz:

Bezüglich Schallschutz verweisen wir auf die Stellungnahme von Abteilung 31.2 
Herrn Dr. Hanf vom 25.08.2015

Außerdem regen wir an, aus Rücksichtnahme auf benachbarte Wohnbebauungen und zum 
Schutz nachtaktiver Insekten sowie aus energetischen Erwägungen die Leuchtreklame 
hinsichtlich Leuchtkraft und Leuchtdauer zu begrenzen, z.B. über nächtliche Abschaltung ab 
einer Stunde nach Geschäftsschluss oder zumindest Dimmung nachts und an Sonn- und 



Feiertagen. Wir empfehlen die Verwendung von Leuchtmitteln, die für Insekten unattraktiv 
sind.

Anlagen: Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten

Gez. Sabine Lachenicht 31.3



                                                                               

Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht                          Heidelberg, den 25.08.2015 
und Energie                                                                          31.21 Dr. Hanf 
                              Tel. 45600 
               
                                                                                                                              

Amt 61  
z.Hd. Frau Sachtlebe 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nahversorgungsmarkt Kranichweg 

Schalltechnische Untersuchung Nr. 3993/15 der Goritzka Akustik vom 17.07.2015 

Dortiges Schreiben (per Mail) vom 13.08.2015 

Wir beziehen uns auf Ihre Mail vom 13.08.2015 und nehmen nach Prüfung des  
Schalltechnischen Gutachtens wie folgt Stellung: 

Die Lärmquellen (Anlagenlärm, Andienung, Parkierung) wurden vom Gutachter im 
erforderlichen Umfang erfasst und bewertet. Die Vorgaben und Annahmen für die 
Immissionsberechnung sind u.E. plausibel und nachvollziehbar. 
Als maßgebliche Immissionsorte wurde die Wohnbebauung westlich, östlich und nördlich 
des Nahversorgungsmarktes gewählt.  
Als weiterer Immissionsort ist u.E. das südlich zum Nahversorgungsmarkt gelegene 
Altenwohnheim, das sich direkt gegenüber der LKW-Andienung befindet, zu berücksichtigen. 
Wir bitten, das Schalltechnische Gutachten entsprechend zu ergänzen. 

Bei den im vorliegenden Schallgutachten betrachteten Immissionsorten (IO 01 – IO 04) 
kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet  
tagsüber (6:00 Uhr – 22:00 Uhr) eingehalten werden. 

Für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) prognostiziert der Gutachter Über-
schreitungen sowohl bei der LKW-Andienung als auch bei der Parkierung. 

i.A.         

                                                                         

Willi Hanf 

















Bürger 1



Bürger 2



Sehr geehrte Frau Sachtlebe, sehr geehrte Damen und Herren,

der zu begrüßende Bebauungsplan „Nahversorgungsplan Kranichweg“ hat auf Grund des
Verkehrsgutachtens von Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner vom Juli 2015 mehrere unberücksichtigte
Sachverhalte:

Die Untersuchung/Bestandserhebung der Parkraumbelegung erfolgte im September 2012, und
spiegelt somit den damaligen Zustand wieder, berücksichtigt jedoch nicht die seitdem erfolgte
verkehrstechnische Entwicklung.

Weiterhin erfolgt die Untersuchung/Bestandserhebung der Parkraumbelegung im Monat
September, da der Tag der Untersuchung nicht angegeben worden ist, ist u.U. davon
auszugehen, dass die Untersuchung in der Ferien- und Urlaubszeit erfolgt ist, und somit auch
nicht die übliche Parkbelegung wiedergibt.

M.E. sind folgende Umstände, die zu einem Anstieg der benötigten Parkplätze geführt haben, im o.g.
Verkehrsgutachten nicht berücksichtigten:

Im Gutachten ist z.B. nicht berücksichtigt, dass es bei der Parkraumbelegung auch „Besucher“ gibt,
dies trifft zu für

Besucher der Bewohner des AWO Seniorenzentrums „Im Kranichgarten“ (Kranichweg 51, 69123
Heidelberg), sowie insbesondere die

Besucher der Bewohner des Areals „Wohn- und Lebenswelten im Kranichgarten Heidelberg
Pfaffengrund“;

Besucher von Veranstaltungen, die in der ehemaligen Kirche und Gemeindehaus der ehemaligen
evangelischen Stephanusgemeinde (jetzt Emmausgemeinde), sogenanntes Stephanushaus,
abgehalten werden (Heimgarten 34, 69123 Heidelberg);

Besucher von Veranstaltungen, die in der Sporthalle der Grundschule an der Elisabeth-von-
Thadden-Schule (Steinhofweg 95, 69123 Heidelberg). Die Grundschule vermietet die Sporthalle
u.a. an Sportvereine unter der Woche in den Abendstunden bzw. an Wochenenden; und

Besucher der (Info-) Veranstaltungen der Grundschule an der Elisabeth-von-Thadden-Schule
(Steinhofweg 95, 69123 Heidelberg), u.a. für jeden interessiertem freizugänglichen Konzerten,
Tag der offenen Tür und Sommerfesten, etc..

Letztendlich benötigt die Elternschaft der Grundschule an der Elisabeth-von-Thadden-Schule
Halte- und Parkmöglichkeiten für Bring- und Abholzeiten, Sprechstunden, Elternabende,
Schulveranstaltungen etc..

Weithin möchte ich anmerken, dass sich die Parkmöglichkeiten im Steinhofweg durch den Ausweis
von Parkplätzen (durch Aufbringung entsprechender Markierungen) ebenfalls reduziert haben.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Besten Dank und mit freundlichen Grüßen

Daniel Mörtl
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